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Zweigstellen aufgebaut, welche die Insassen der umliegenden Bezirksgefängnisse
betreuen. Als erste wird die Zweigstelle Winterthnr am 1. September 1973 ihre
Arbeit aufnehmen.

Diese Form der Betreuung stellt nicht nur für die Schweiz, sondern auch
international eine Neuheit dar. Die bisherigen Erfahrungen lassen den Schluß zu, daß
der zürcherische Strafvollzug mit der durchgehenden Fürsorge dem vom
Strafgesetzbuch geforderten Ziel der Resozialisierung der Straftäter wieder einen
Schritt näher gerückt ist.

Staatsbeiträge für Altersheime und Invalideneinrichtungen
im Kanton Zürich

Das Zürchervolk hat am 4. März 1973 ein neues Gesetz angenommen über die
Beitragsleistungen des Staates für Altersheime sowie Heime, Eingliederungsstätten
und Werkstätten für Invalide. Die vom Regierungsrat erlassene Vollziehungsverordnung

ist nunmehr, nach der Genehmigung der darin festgesetzten Beitragsskala
für Altersheime durch den Kantonsrat am 18. Juni 1973, rückwirkend auf den
I.Januar 1973 in Kraft getreten.

Nach Maßgabe der neuen Vorschriften leistet der Staat den Politischen
Gemeinden und Gemeindeverbänden Beiträge für den Bau und Betrieb eigener,
öffentlicher Altersheime. Zudem sind auch Beiträge an Leistungen vorgesehen, welche

die Gemeinden für Altersheime von öffentlich-rechtlichen oder privaten
gemeinnützigen Organisationen ausrichten. Das Gesetz enthält ferner Bestimmungen

über Bau- und Betriebsbeiträge an Heime, Tagesheime, Eingliederungsstätten
und Werkstätten für Invalide.

Von besonderer Bedeutung ist, daß Betriebsbeiträge erstmals für die am 31.
Dezember 1972 abgelaufenen Rechnungsjahre gewährt werden. Entsprechende Bei-
ttagsgesuche wären der Fürsorgedirektion normalerweise innert sechs Monaten
nach Ablauf des Rechnungsjahres einzureichen. Diese Eingabefrist kann jedoch
im ersten Subventionsjahr wegen der rückwirkenden Inkraftsetzung der
Vollziehungsverordnung nicht eingehalten werden und ist deshalb einmalig bis 31.
August 1973 erstreckt worden.

Das neue Subventionsgesetz, die Vollziehungsverordnung sowie eine Orientierung

können bei der Fürsorgedirektion bezogen werden, die auf alle Fragen auch
gerne Auskunft gibt. Die Fürsorgedirektion ist Mitte Juni 1973 an die Obstgartenstraße

21 in Zürich 6 umgezogen und unter der Telefonnummer (Ol) 60 27 21
erreichbar. Die Postadresse lautet wie bisher: 8090 Zürich.
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